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       Finanzamt K×ln-Mitte                            50676 K×ln                   04.09.2023  
       Veranlagungsbezirk 047                          Blaubach 7   
        Steuernummer  215/5862/1184 
       (Bitte bei RÞckfragen und Zahlungen angeben)    Telefon 0221/92400-45862 
                                                       Telefax 0800 10092675215 

                     FA, PF 101335, 50453 Köln  
                                                                   Freistellungsbescheid

                                                               fÞr 2020 bis 2021 zur
       HKKG Hein KÞhnast KÞhnast Glasmacher 
       Steuerberater RechtsanwÄlte                      K × r p e r s c h a f t s t e u e r 
       WirtschaftsprÞfer
       Max-Planck-Str. 39a                                       und Gewerbesteuer  
       50858 K×ln   

        Dieser Bescheid ergeht an Sie fÞr   
        Caya e.V.   
        50668 K×ln, Clever Str. 22  

        Feststellung                                                                                            
                                                                                                                
        Art der Feststellung                                                                                    
        Der Bescheid ergeht nach ü 164 Abs. 1 AO unter dem Vorbehalt der NachprÞfung.                           
                                                                                                                
        Feststellung                                                                                            
        Umfang der Steuerbefreiung  
        Die K×rperschaft ist nach ü 5 Abs. 1 Nr.  9 KStG von der K×rperschaftsteuer befreit.
        Sie ist nach ü 3 Nr.  6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.   

        Hinweise zu steuerbegÞnstigten Zwecken  
        Die K×rperschaft f×rdert im Sinne der üü 51 ff. AO ausschlieÚlich und unmittelbar folgende  
        gemeinnÞtzige Zwecke:   
        - F×rderung des Wohlfahrtswesens (ü 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 AO)  

        Hinweis zur Ausstellung von ZuwendungsbestÄtigungen 
        Die K×rperschaft ist berechtigt, fÞr Spenden, die ihr zur Verwendung fÞr diese Zwecke zugewendet
        werden, ZuwendungsbestÄtigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (ü 50 Abs. 1 EStDV) auszu-   
        stellen. Die amtlichen Muster fÞr die Ausstellung steuerlicher ZuwendungsbestÄtigungen stehen im
        Internet unter https://www.formulare-bfinv.de als ausfÞllbare Formulare zur VerfÞgung.  

        Die K×rperschaft ist berechtigt, fÞr MitgliedsbeitrÄge ZuwendungsbestÄtigungen nach amtlich vorge-  
        schriebenem Vordruck (ü 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen.  

        ZuwendungsbestÄtigungen fÞr Spenden und ggf. MitgliedsbeitrÄge dÞrfen nur ausgestellt werden,   
        wenn das Datum dieses Freistellungsbescheides nicht lÄnger als fÞnf Jahre zurÞckliegt. Die Frist
        ist taggenau zu berechnen (ü 63 Abs. 5 AO). 

        Haftung bei unrichtigen ZuwendungsbestÄtigungen und fehlverwendeten Zuwendungen 
        Wer vorsÄtzlich oder grob fahrlÄssig eine unrichtige ZuwendungsbestÄtigung ausstellt oder veran-
        lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der ZuwendungsbestÄtigung angegebenen steuerbegÞnstigten
        Zwecken verwendet werden, haftet fÞr die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen-
        steuer oder K×rperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-   
        dung angesetzt (ü 10b Abs. 4 EStG, ü 9 Abs. 3 KStG, ü 9 Nr. 5 GewStG).  

        Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug   
        Bei KapitalertrÄgen, die bis zum 31.12.2026 zuflieÚen, reicht fÞr die Abstandnahme vom Kapital- 
        ertragsteuerabzug nach ü 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 10   
        Satz 1 Nr. 2 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die ¾berlassung einer Kopie dieses Be- 
        scheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt fÞr die Erstattung von Kapitalertragsteuer   
        nach ü 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotfÞhrende Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder
        Wertpapierinstitut. 

        Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulÄssig, wenn die ErtrÄge in einem wirtschaftlichen
        GeschÄftsbetrieb anfallen, fÞr den die Befreiung von der K×rperschaftsteuer ausgeschlossen ist. 

        Anmerkungen 
        Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat- 
        sÄchlichen GeschÄftsfÞhrung abhÄngt, die der NachprÞfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen ei-   
        ner AuÚenprÞfung - unterliegt. Die tatsÄchliche GeschÄftsfÞhrung muss auf die ausschlieÚliche   
        und unmittelbare ErfÞllung der steuerbegÞnstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
        Satzung beachten.   
        Dies muss auch kÞnftig durch ordnungsmÄÚige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-   
        en, TÄtigkeitsbericht, Verm×gensÞbersicht mit Nachweisen Þber Bildung und Entwicklung der RÞck- 
        lagen) nachgewiesen werden (ü 63 AO).   
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        ErlÄuterungen   
        ************************************************************************************************
        Ich bitte innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Bescheides um ¾bersendung der TÄtigkeitsberichte   
        und Einnahme-¾berschuss-Rechnungen fÞr 2020 und 2021.   
        Der Verein hat seit GrÞndung keine Einnahmen erzielt, wie wurde der Satzungszweck verwirklicht? 
        *************************************************************************************************   

                                            ××××××××××  
        Es ist regelmÄÚig zu ÞberprÞfen, ob die tatsÄchliche GeschÄftsfÞhrung den gemeinnÞtzigkeits-
        rechtlichen Bestimmungen entspricht. Ihre nÄchste SteuererklÄrung reichen Sie bitte - vorbehalt-
        lich einer abweichenden Aufforderung des Finanzamtes - fÞr die Jahre 2022 bis 2024 ein. Die 
        SteuererklÄrung ist spÄtestens Ende Juli 2025 bzw. bei Beauftragung eines Steuerberaters, Rechts-   
        anwalts oder WirtschaftsprÞfers spÄtestens Ende Februar 2026 einzureichen (ü 149 Abs. 2 und 3 der   
        Abgabenordnung).
        Bitte achten Sie darauf, alle in der SteuererklÄrung genannten Unterlagen (Bilanz, Gewinn- und  
        Verlustrechnung bzw. Aufstellung Þber sÄmtliche Einnahmen und Ausgaben, Aufstellung Þber das Ver-   
        m×gen,   Protokolle  der  Mitgliederversammlung,  GeschÄftsbericht,  TÄtigkeitsbericht  usw.)  mit  
        einzureichen.   
        Ich weise darauf hin, dass die ¾bermittlung der SteuererklÄrung elektronisch zu erfolgen hat;   
        dies kann entweder Þber das ELSTER Ö Online-Finanzamt (www.elster.de) oder mittels kommerzieller
        Steuersoftware erfolgen.

        Datenschutzhinweis: 

        Informationen  Þber die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und Þber Ihre  
        Rechte  nach  der Datenschutz-Grundverordnung sowie Þber Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen  
        entnehmen   Sie   bitte   dem   allgemeinen  Informationsschreiben  der  Finanzverwaltung.  Dieses  
        Informationsschreiben  finden  Sie  unter  www.finanzamt.de  (unter der Rubrik "Datenschutz") oder  
        erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.   

        Rechtsbehelfsbelehrung  
        Gegen diesen Freistellungsbescheid ist der Einspruch gegeben.   
        Ein  Einspruch  ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt Ändert oder  
        ersetzt,  gegen den ein zulÄssiger Einspruch oder (nach einem zulÄssigen Einspruch) eine zulÄssige  
        Klage,  Revision  oder  Nichtzulassungsbeschwerde  anhÄngig  ist.  In  diesem  Fall  wird der neue  
        Verwaltungsakt   Gegenstand   des   Rechtsbehelfsverfahrens.  Dies  gilt  auch,  soweit  sich  ein  
        angefochtener Vorauszahlungsbescheid durch die Jahressteuerfestsetzung erledigt.
        Der  Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch  
        zu Þbermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklÄren. 
        Die Frist fÞr die Einlegung eines Einspruchs betrÄgt einen Monat.   
        Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist.  
        Bei  Bereitstellung  zum  Datenabruf  gilt  die  Bekanntgabe  am  dritten  Tag  nach Absendung der  
        elektronischen  Benachrichtigung  Þber die Bereitstellung der Daten an die abrufberechtigte Person  
        als bewirkt.
        Ist  diese  elektronische Benachrichtigung der abrufberechtigten Person nicht oder nicht innerhalb  
        von  drei  Tagen  nach  ihrer Absendung zugegangen, gilt der Verwaltungsakt an dem Tag als bekannt  
        gegeben, an dem die abrufberechtigte Person den Datenabruf tatsÄchlich durchgefÞhrt hat.
        Bei  Einlegung  des  Einspruchs  soll  der  Verwaltungsakt  bezeichnet  werden, gegen den sich der  
        Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner  
        sollen die Tatsachen, die zur BegrÞndung dienen, und die Beweismittel angefÞhrt werden. 

        Zu Ihrer Information:   
        Wenn  Sie  beabsichtigen,  einen  Einspruch elektronisch einzulegen, wird empfohlen, den Einspruch  
        Þber  "Mein  ELSTER"  (www.elster.de)  oder  jede  andere Steuer-Software, die die M×glichkeit des  
        elektronischen Einspruchs anbietet, zu Þbermitteln. 
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        Freistellungsbescheid fÞr 2020 bis 2021 zur K × r p e r s c h a f t s t e u e r 
        und Gewerbesteuer vom 04.09.2023

        ~×× weitere Informationen ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××¯  
        ³                                                                                                ³  
        ³ ·ffnungszeiten:                                                                                ³  
        ³                                                                                                ³  
        ³ Allgemeine Sprechzeiten                                                                        ³  
        ³ Mo. - Fr. 8.30 - 12.00 Uhr                                                                     ³  
        ³ Di.13.30 - 15.00 Uhr                                                                           ³  
        ³                                                                                                ³  
        ³ Nahverkehrsanbindung:                                                                          ³  
        ³ KVB-LINIEN 3, 4, 16 und 18                                                                     ³  
        ³ Haltestelle Poststr.                                                                           ³  
        ³                                                                                                ³  
        }××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××|  

        >>> 



From:                                 ELSTER Benachrichtigung
Sent:                                  Mon, 4 Sep 2023 00:15:45 +0200 (CEST)
To:                                      bescheide
Subject:                             Zum elektronischen Abruf bereitgestellter Bescheid 5215/5862/1184 KStFrei 
2021 vom 04.09.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben in die Bekanntgabe des oben bezeichneten Bescheids durch Bereitstellung zum elektronischen
Abruf eingewilligt. Dieser Bescheid steht ab sofort zum elektronischen Abruf bereit. Bitte nutzen Sie
hierfür das von Ihnen verwendete Steuerprogramm/-portal. Der Bescheid gilt am dritten Tag nach Absendung
dieser Benachrichtigung als bekannt gegeben (§ 122a Abs. 4 Satz 1 der Abgabenordnung). Die einmonatige
Einspruchsfrist für den zum Abruf bereitgestellten Bescheid beginnt somit grundsätzlich mit Ablauf des
dritten Tags nach Absendung dieser Benachrichtigung. Eine zusätzliche Übersendung auf dem Postweg findet
nicht statt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid nicht zeitlich unbegrenzt zum elektronischen
Abruf bereitgestellt wird.

Dies ist eine maschinell erzeugte E-Mail - bitte antworten Sie nicht an diese E-Mail-Adresse.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das zuständige Finanzamt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Finanzverwaltung


